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Eigener Jugendhilfeträger bringt das
Land in Zielkonflikt

Seit 1995 sind in Berlin die kommunalen
Einrichtungen der stationären Hilfen zur
Erziehung beim JAW zusammengefasst.
Das JAW (Jugendaufbauwerk Berlin
AöR) erbrachte in der Vergangenheit ca.
25 Prozent der in Berlin durch die Ju-
gendämter der Bezirke nachgefragten
Angebote in allgemein anerkannter ho-
her Qualität. Infolge des Nachfragerück-
gangs und unter dem Druck der notwen-
digen Haushaltskonsolidierung musste
das Land Berlin in den vergangenen Jah-
ren das Teilbudget
für die Hilfen zur
Erziehung zurück-
nehmen. Alle Träger
der Hilfen zur Erzie-
hung gerieten unter
w i r t s c h a f t l i c h e n
Druck, darunter
auch das JAW.

Anders als den frei-
en Trägern der Ju-
gendhilfe war es
dem JAW aufgrund
der Zugehörigkeit
zum öffentlichen
Tarifrecht nicht
möglich, auf die
Senkung der Bud-
gets mit einer Flexi-
bilisierung der Per-
sonalbedingungen zu reagieren. Darüber
hinaus wurde dem JAW ein notwendiger
Mitarbeiterabbau nach einem nachhalti-
gen Rückgang der Belegung der 22 Ein-
richtungen aufgrund des durch Gerichts-
entscheidung erzwungenen Beitritts zum
Anwendungstarifvertrag des Landes un-
möglich. Dieser sichert den Mitarbeitern
einen Ausschluss betriebsbedingter Kün-
digungen bis zum Jahr 2009 zu. In dieser
Situation wuchs der Verlust der Anstalt
öffentlichen Rechts jedes Jahr an.
Für das Land Berlin ein Konflikt mit vielen
Dimensionen: Auf der einen Seite die ge-
setzliche Pflichtaufgabe Jugendhilfe und

das im Sozialgesetzbuch VIII festgelegte
Subsidiaritätsprinzip, auf der anderen Sei-
te die Gewährträgerschaft für die Anstalt
öffentlichen Rechts JAW, die zu einer ent-
sprechenden Verlustübernahme führte,
sowie die Sorge um die vom JAW betreu-
ten Kinder und Jugendlichen, deren Be-
treuungsqualität nicht leiden durfte. 

Entscheidung für die Übertragung der
Einrichtungen an freie Träger

In dieser Situation wird die auf öffentliche
Wirtschaft spezialisierte Unternehmens-
beratung SNP consult (Stobbe Nymoen &

Partner consult GbR) durch die zuständi-
ge Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
und Sport mit der Ausarbeitung von Lö-
sungsmöglichkeiten beauftragt. SNP con-
sult ist unabhängig von der miteinander
vernetzten Berliner Jugendhilfelandschaft
und konnte damit ein fachlich begründe-
tes neutrales Urteil abgeben. 

Aus der Untersuchung der Marktentwick-
lung, des Systems der Berliner Jugendhil-
fe, der gesetzlichen Handlungsmöglich-
keiten sowie einer betriebswirtschaftli-
chen und strategischen Analyse des JAW
entwickelt SNP consult die Empfehlung,

die 22 Einrichtungen der Hilfen zur Erzie-
hung in mehreren Übertragungsverfahren
regional gebündelt an interessierte freie
Träger und neu zu gründende Mitarbeite-
rinitiativen abzugeben. Dieses Vorgehen
würde der gesetzlichen Anforderung der
Anbietervielfalt nachkommen, da keiner
der großen Anbieter der Berliner Jugend-
hilfelandschaft den „dicken Klotz“ JAW
alleine schlucken könnte. Das vorrangige
Ziel in den Übertragungsverfahren müsste
der Erhalt der Betreuungskontinuität für
die Kinder und Jugendlichen sein. Um
dies sicherzustellen, sollte in den Verfah-
ren ein möglichst weitgehender Übergang

der Mitarbeiter er-
reicht werden. Die
Unternehmensbera-
tung nahm auf-
grund von Gesprä-
chen mit freien Trä-
gern an, dass diese
sich durchaus in ei-
nen Wettbewerb um
JAW-Einrichtungen
begeben würden,
wenn Einrichtungen
ausgeschrieben wür-
den. Da die Zahlung
von Kaufpreisen
nicht vorstellbar
war, lag es nahe, ei-
nen Wettbewerb um
die Personalbedin-
gungen und die
fachlichen Qualität

zu initiieren. 

Das Land Berlin folgte nach eingehender
Diskussion den Empfehlungen der Unter-
nehmensberatung. Der Landesgesetzge-
ber beschloss im Januar 2005 die Auflö-
sung des JAW in einem Übergangszeit-
raum bis Ende 2007. Mit dem Gesetz wur-
den zugleich das Aufsichtsgremium und
der Vorstand neu, d.h. straffer, struktu-
riert.

Entsprechend der Empfehlung der Unter-
nehmensberatung leitete die zuständige
Senatsverwaltung für Bildung, Jugend
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und Sport ein Interessenbekundungsver-
fahren ein, mit dem das konkrete Interes-
se für die JAW-Einrichtungen abgefragt
werden sollte. 

Der Aufruf zur Abgabe von Interessenbe-
kundungen stieß auf große Resonanz sei-
tens der freien Träger in Berlin und über
die Landesgrenzen Berlins hinaus. So be-
kundeten 57 Anbieter aus Berlin und dem
gesamten Bundesgebiet ihr Interesse an
der Übernahme einer oder mehrerer Ein-
richtungen des JAW. Unter diesen waren –
wie in der Ausgangsuntersuchung geplant
– mehrere Mitarbeiterinitiativen. Für die
Auswertung der Interessenbekundungen
setzte die Senatsverwaltung eine Arbeits-
gruppe aus SNP consult und einem eige-
nen Jugendhilfefachmann ein. 

Die Bewerber wurden in einer zweiten
Stufe des Interessenbekundungsverfah-
rens zur Konkretisierung ihrer Interessen-
bekundungen entsprechend einem vorge-
gebenen Kriterienkatalog aufgefordert.
Diesem Wunsch kamen immer noch 43
Bewerber nach.

Die Auswertung der Interessenbekundun-
gen erfolgte anhand der vorgegebenen
fachlichen sowie wirtschaftlichen und or-
ganisatorischen Kriterien. Die angebote-
nen Personalübernahmebedingungen der
Jugendhilfeträger waren vor dem Hinter-
grund der notwendigen Betreuungskonti-
nuität das am schwersten wiegende Krite-
rium. Die weiteren wirtschaftlichen und

organisatorischen Kriterien umfassten
u.a. die Konzepte zur Integration der zu
übernehmenden Einrichtungen sowie die
wirt-schaftliche Leistungsfähigkeit und
Stabilität des Trägers. Die wirtschaftliche
Situation der Träger wurde dabei vertrau-
lich durch SNP consult beurteilt. Zu den
fachlichen Kriterien zählten u. a. Aussagen
zur Angebots- und Konzeptentwicklung
sowie bisherige Erfahrungen im Bereich
der Hilfen zur Erziehung. 

Mitsprache der Einrichtungsmitarbeiter
bei der Auswahl der Übernehmer 

Nach Beschluss der durch die eingesetzte
Arbeitsgruppe vorgenommenen Auswer-
tung der schriftlichen Interessenbekun-
dungen beauftragte der Verwaltungsrat
den Vorstand mit der Bildung einer Ver-
handlungskommission, die aus dem Vor-
stand und dem Direktor des JAW sowie ei-
nem Vertreter der Senatsverwaltung für

Bildung, Jugend
und Sport be-
stand. Die für die
jeweiligen Ein-
richtungen best-
plat-zierten Trä-
ger wurden zu
Präsentationen
vor der Verhand-
l u n g s k o m m i s -
sion und den
Mitarbeitern der
jeweiligen Ein-
richtungen einge-

laden. Die Präsentationen der Interessen-
ten wurden durch SNP consult dokumen-
tiert und anschließend nach einem in der
Verhandlungskommission festgelegten
Kriterienkatalog ausgewertet. 

In die Entscheidung über die Aufnahme
der anschließenden Verhandlungen floss
vor dem Hintergrund der zu erhaltenden
Betreuungskontinuität das anonyme Vo-
tum der Mitarbeiter für einen möglichen
Wechsel zum jeweiligen Träger mit ein.
Überraschend war hierbei, dass die Ein-
richtungsmitarbeiter mit ihrem Votum
die eigenen Mitarbeiterinitiativen oft
gegenüber eingeführten Jugendhilfeträ-
gern auf den zweiten Platz verwiesen. 

Die Entscheidungsvorschläge von SNP
consult und das Mitarbeitervotum bilde-
ten die Grundlage für die Entscheidungen
der Verhandlungskomission über die Auf-
nahme von Verhandlungen mit den Bie-
tern. Die Basis für die Überleitung der Ein-
richtungen bildete ein für diesen Zweck
vom JAW entwickeltes Standardvertrags-
werk. Die Vertragsverhandlungen für die
ersten Einrichtungsübertragungen wur-
den durch SNP consult begleitet. Mit einer
Übergabe der Einrichtungen ist größten-
teils im Lauf der zweiten Jahreshälfte 2006
zu rechnen. Letzte Übertragungen werden
voraussichtlich Anfang 2007 erfolgen.

Interessenkonflikt aufgelöst

Alle bisher über das JAW betriebenen lan-
deseigenen Einrichtungen der Hilfen zur
Erziehung werden sich künftig in freier
Trägerschaft befinden. Das Land Berlin
wird sich im Sinne der Gesamtverantwor-
tung auf die Rolle des Aufgabenträgers zu-
rückziehen und das Angebot bei den Hil-
fen zur Erziehung über entsprechende
Rahmen-, Leistungs- und Qualitätsver-
einbarungen steuern. Das Angebot wird
dann nur noch im Wettbewerb der freien
Träger organisiert und in qualitativer so-
wie zahlenmäßiger Hinsicht in ausrei-
chender Form gewährleistet, wobei es sich
weiterhin an der Nachfrage durch die Ju-
gendämter orientieren wird. Die Entwick-
lung hin zu einer stärkeren Anwendung
von ambulanten Betreuungsformen dürf-
te sich auch in Berlin fortsetzen, sicherlich
künftig mit einer stärkeren Verzahnung
der verschiedenen Angebotsformen. 

Friedrich von Kessel
� Stobbe Nymoen & Partner consult

GbR, Hubertusallee 26, 14193 Berlin,
� (030) 8906930, www.snp-consult.de
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